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Registerpflichten (§ 42 KrW-/AbfG)

obligatorisch

• gefährliche Abfälle

Abfallentsorger Beförderer Erzeuger

obligatorisch

• gefährliche Abfälle

• nicht gefährliche 
Abfälle

obligatorisch

• gefährliche 
Abfälle

fakultativ
nicht gefährliche Abfälle

Ausnahme/
Modifikationen:

• private Haushaltungen

• Kleinmengenerzeuger

Registerführung – Hinweise II –  

 
1. Grundsätzliches 
 

Seit dem 01.02.2007 ist der Begriff des Nachweisbuches durch den Begriff des Registers ersetzt worden. 
Die Grundsätze der Registerpflichten werden in § 42 KrW-/AbfG, der die Vorgaben des EG-Abfallrechts 
umsetzt, relativ übersichtlich geregelt, erfahren aber in der Nachweisverordnung eine zum Teil sehr kompli-
zierte und schwer verständliche Konkretisierung. Die nachfolgenden Schaubilder sollen Ihnen den Zugang 
und das Verständnis für die neuen Registerpflichten erleichtern.  
 
Nach § 42 KrW-/AbfG müssen seit 01.02.2007 
 
 für gefährliche Abfälle  

Erzeuger, Besitzer,  
Beförderer, Einsammler 
und Entsorger anstelle  
des bisherigen Nachweis-  
buches Register führen,  

 
 für nicht gefährliche  

Abfälle grundsätzlich nur 
die Entsorger Nach- 
weisbücher in der Form 
von Registern führen,  
in denen die Entsorgung  
aller Abfälle zu  
dokumentieren ist.  

 
 
Der Registerinhalt wird in  
§ 42 Abs. 2 KrW-/AbfG nur abstrakt 
und in den §§ 23 ff NachwV sehr de-
tailliert geregelt: 

 

Registerinhalte/-form (§ 42 Abs. 2 KrW-/AbfG)

Aufzeichnung über

• Menge, Art, Ursprung des
Abfalls

• Bestimmung der Abfälle

• Art der Abfallbehandlung

Nicht gefährliche / nicht 
nachweispflichtige Abfälle

Gefährliche / nachweis-
pflichtige Abfälle

E-Form (Übergangsregelung), 
wenn Nachweise elektronisch 

geführt werden müssen

Wahlmöglichkeit:

• E-Form

• Papiernachweise / Formblätter

• Sammlung Praxisbelege / 
Lieferscheine
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2. Gefährliche Abfälle  

 
2.1 Gefährliche, nachweispflichtige Abfälle 
 
Für gefährliche Abfälle, die bis auf einige Ausnahmen (siehe 2.2) im Regelfall nachweispflichtig sind, 
bestehen folgende Registerpflichten:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Register über nachweispflichtige Abfälle sind elektronisch zu führen, soweit auch die Nachweise 
für die gefährlichen Abfälle elektronisch zu führen sind. Ist dies nicht der Fall, wie z. B. bei Klein-
mengenerzeugern oder Erzeugern, die ihre gefährlichen Abfälle ausschließlich durch Übernahme-
scheine abwickeln können, besteht zwar eine Registerpflicht; in diesen Fällen bedarf es aber nicht der 
elektronischen Führung der Register.  
 
Die Pflicht, ein elektronisches Register für nachweispflichtige Abfälle (vgl. § 25 Abs. 2 NachwV) zu füh-
ren, obliegt den Abfallwirtschaftsbeteiligten. Abfallerzeuger können in einigen Software-Systemen (z. B. 
ZEDAL) Dritten durch Freigabe Zugriffsberechtigungen zum Lesen, Schreiben und Signieren erteilen. 
 
Der Abfallerzeuger darf einen Dritten mit der Führung seines Registers beauftragen. Er darf sein Register 
auch in Form von Teilregistern für unterschiedliche Entsorgungsnachweise oder Sammelentsorgungsnach-
weise bei verschiedenen Dritten (z. B. Providern, Entsorgern) unter der Bedingung führen, dass er die 
technischen Voraussetzungen geschaffen hat, dass 
 

1. bei einer behördlichen Vor-Ort-Kontrolle in seinem Betrieb eine sofortige Einsichtnahme in 
alle Teilregister auf einem PC-Bildschirm sowie ein sofortiger Ausdruck derselben gewähr-
leistet werden kann,  

2. auf eine behördliche Registeranforderung über die ZKS ein vollständiges Register mit allen 
bei allen Dritten registrierten Nachweisen übermittelt werden kann.  

 
Es liegt in der Verantwortung des Nachweis-  und Registerpflichtigen, diese Bedingungen sicherzustellen. 
Die Nichtbeachtung ist ordnungswidrigkeitenbewehrt, so dass Sie sich vergewissern müssen, dass dies ge-
währleistet ist. Hierauf hinzuweisen ist geboten, weil nicht alle am Markt angebotenen Systeme dies si-
cherstellen.  
 
 
 
 

Inhalt (§ 24 Abs. 1-3 NachwV)

• Entsorgungsnachweise

• Begleitscheine

• Übernahmescheine (Einsammler)

Adressaten (§ 42 Abs. 1-3 KrW-
/AbfG)

• Abf allentsorger

• Erzeuger / Besitzer

• Einsammler / Beförderer

Register für nachweispflichtige 
gefährliche Abfälle

Anordnung im Einzelfall für nicht 
nachweispflicht ige Abfälle (§ 44 

Abs. 1 KrW-/AbfG)

E-Form ab 01.04.2010 
zwingend *

* papiergebundene Entsorgungsnachweise gelten auch nach dem 01.04.2010 bis zum Fristablauf  fort

Papierform

Übernahmescheine

freiwillig
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2.2 Gefährliche Abfälle, die keiner Nachweispflicht unterliegen 
 
Neben dem Regelfall, dass für Abfallerzeuger, Einsammler/Beförderer und Abfallentsorger gefährlicher 
Abfälle eine obligatorische Nachweispflicht besteht (2.1), gibt es auch Fallgestaltungen, in denen bei ge-
fährlichen Abfällen eine Nachweispflicht entfällt. Hierzu gehören z.B. 
 

– die verordnete oder angeordnete Rücknahme (z.B. ElektroG) von gefährlichen Abfällen 
– die Freistellung von der Nachweisführung durch die zuständige Behörde im Rahmen der freiwilli-

gen Rücknahme (§25 Abs. 2 Krw-/AbfG) 
– die Befreiung von der Nachweispflicht im Einzelfall (§ 26 Abs. 1 NachwV) 

 
Abfallentsorger unterliegen auch in diesen Fällen stets der Registerpflicht (§ 42 Abs. 1 Krw-/AbfG), Abfall-
erzeuger und Beförderer dieser Abfälle jedoch nur der nachfolgend dargestellten differenzierten Registrie-
rungspflicht: 

Registrierung nicht nachweispflichtiger gefährlicher Abfälle / Erzeuger

Inhalt (§ 24 Abs. 6) Form (Wahlfreiheit)

jede Abgabe von Abfällen

• Erzeugernummer (falls vorhanden)
• Abfallschlüssel (AVV)
• Firma / Anschrift
• Anfallstelle
• für jede abgegebene Charge

• Menge
• Datum
• übernehmende Person

• Frist 10 Tage nach Abgabe / Unterschrift

Formblatt 
DEN / VE (Aufdruck 1)

Begleitschein
(übernehmende Person 

in Feld „Frei für Vermerke“)

Elektronisch
(§ 24 Abs. 6 S. 4)

„muss“

„muss“

Frei
(§ 24 Abs. 6 S. 2

z.B. Liste,
Praxisbelege)

§§ = NachwV

Kann
(§ 24 Abs. 6 S. 3)

 
 

Registrierung nicht nachweispflichtiger gefährlicher Abfälle / 
Abfallbeförderer

Inhalt (§ 24 Abs. 7)

jede Beförderung von Abfällen

• Beförderernummer (falls vorhanden)
• Abfallschlüssel (AVV)
• Name / Anschrift
• für jede übergebene Charge

• Menge
• Datum
• Unterschrift

• Frist 10 Tage nach Abschluss der Be-
förderung / Unterschrift

Form (Wahlfreiheit)

Formblatt 
DEN / VE (Aufdruck 2)

Begleitschein /
Übernahmeschein
(§§ 25 Abs. 3, 21)

Elektronisch
(§ 24 Abs. 7 S. 4)

„muss“

„muss“

Frei
(§ 24 Abs. 7 S. 2

z.B. Liste,
Praxisbelege)

§§ = NachwV

Kann
(§ 24 Abs. 7 S. 3)
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Abfallerzeuger und Abfallbeförderer sind in der Form der Registrierung in diesen Fällen frei. Sie können 
die Registrierung in Listenform mit Praxisbelegen oder unter Verwendung der Formblätter (Anlage zur 
Nachweisverordnung) führen. Wenn Abfallerzeuger oder Abfallbeförderer die Registerpflichten elektro-
nisch vornehmen wollen, müssen sie dafür die Formblätter der Nachweisverordnung verwenden (§§ 24 
Abs. 6 und 7, 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 NachwV). 
 

3. Nicht gefährliche Abfälle – Aufzeichnung (Register) für Entsorger auch weiterhin erforderlich 

 
Für nicht gefährliche Abfälle gilt der Grundsatz, dass diese nicht nachweispflichtig sind; es entfällt damit 
seit 01.02.2007 das bisherige vereinfachte Nachweisverfahren (vereinfachter Entsorgungsnachweis, Über-
nahmeschein). Für Abfallerzeuger und Abfallbeförderer gilt ferner, dass sie für diese nicht nachweis-
pflichtigen Abfälle auch keinen Registerpflichten unterliegen. Auch wenn keine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, sollten Abfallerzeuger zur Vermeidung haftungs- und strafrechtlicher Risiken auch die Abgabe der 
nicht nachweispflichtigen Abfälle in geeigneter Form dokumentieren. 
 
Für Abfallentsorger gelten auch bei nicht nachweispflichtigen Abfällen umfassende Registrierungspflichten, 
die gemäß § 42 Abs. 2 Krw-/AbfG in Verbindung mit § 24 Abs. 5 NachwV auch die Abgabe von behandel-
ten und gelagerten Abfällen umfasst. Die Registerpflichten der Entsorger für die nicht nachweispflichtigen 
(gefährlichen und nicht gefährlichen) Abfälle ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht: 
 

Registrierung nicht nachweispflichtiger Abfälle / Entsorger

Inhalt (§§ 24 Abs. 4, 5)

Jede Anlieferung von Abfällen (Abs. 4)
• Entsorgernummer (falls vorhanden)
• Entsorgungsanlage / Anschrift
• Abfallart / Abfallschlüssel
• Firma / Anschrift
• für jede angenommene Abfallcharge

• Menge
• Datum
• Unterschrift (10 Tages-Frist)

Jede Abgabe von Abfällen (Abs. 5)
wie Abfallerzeuger, aber nur bei Behandeln/Lagern, 
ausgenommen: 
• betriebseigene Anlagen / räumlicher Zusammenhang
• Einsatz Produktionsprozeß / unbedeutende Menge
soweit Beseitigung / Verwertung nicht Hauptzweck

Sonderfall Deponie
Annahmeverfahren / Nachweis nach § 8 DepV / 

§ 5 AbfAblVO

Form (Wahlfreiheit)

Formblatt 
AE 

Begleitschein

Elektronisch
(§ 24 Abs. 4 S. 4)

„muss“

„muss“

Frei
(§ 24 Abs. 4 S. 2

z.B. Liste,
Praxisbelege)

Kann
(§ 24 Abs. 4 S. 3)

Begleitschein

nicht geregelt
§§ = NachwV

„muss“

 
 
Abfallentsorger sind in diesen Fällen bei der Form der Registrierung frei. Sie können die Registrierung in 
Listenform mit Praxisbelegen oder unter Verwendung der Formblätter (Anlage zur Nachweisverordnung) 
führen. Wenn der Abfallentsorger seine Registerpflichten jedoch elektronisch vornehmen möchte, muss er 
dafür die Formblätter der Nachweisverordnung verwenden (§§ 25 Abs. 4 und 5, 25, Abs. 2 Satz 2 und 3 
NachwV). 
 
Für Deponiebetreiber ist zusätzlich zu beachten, dass sie mit Inkrafttreten der Verordnung zur Umsetzung 
der Ratsentscheidung 2003/33/EG – voraussichtlich am 01.02.2007 – auch für nicht gefährliche Abfälle 
zusätzliche Nachweispflichten haben (§ 5 AbfAblVO, § 8 DepV). 
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4. E-Form und Aufbewahrungsfristen 

 
Eine Verpflichtung zur elektronischen Registerführung 
besteht grundsätzlich nur, soweit auch die Nachweise für 
die gefährlichen Abfälle elektronisch zu führen sind (§ 25 
Abs. 2 S. 1 NachwV). Nur auf Verlangen der zuständigen 
Behörde sind die Register vorzulegen oder Angaben aus 
diesen Registern mitzuteilen (§ 42 Abs. 4 KrW-/AbfG). 
Elektronisch zu führende Register müssen grundsätzlich 
den anfordernden Behörden auch elektronisch über die 
XML-Schnittstelle verordnungskonform übermittelt wer-
den.  
 
Soweit keine Pflicht zur elektronischen Registerführung 
besteht, können die Register in Papierform oder elektronisch geführt werden. Werden die Register (freiwil-
lig) elektronisch geführt, so sind die Belege oder Angaben entsprechend den Vorgaben der Formularinhalte 
vorzunehmen und dauerhaft sowie geordnet zu speichern.  
 
Generell ist zu beachten, das die in die Register zu stellenden Belege oder Angaben grundsätzlich 3 Jahre 
aufzubewahren bzw. im Register zu belassen sind.  
 
 
 

Wenn Sie Fragen haben – sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gern! 


